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A N H A N G 
 

SATZUNGEN 

FÜR  DIE  BRUDERSCHAFTEN  UND  SCHWESTRESCHAFTEN   

DER  EVANGELISCHEN  LANDESKIRCHE 

 IN  DEN  SIEBENBÜRGISCHEN LANDESTEILEN  UNGARNS 
 

§ 1  Name und Einleitung 
In den Landgemeinden der ev. Landeskirche A.B. in Siebenbürgen ist, nach alter 

Sitte, die gesamte konfirmierte, ledige Jugend männlichen Geschlechtes (die sogenannten 
Knechte) von der Zeit die Konfirmation bis zum 24, Lebensjahr in einer Körperschaft, 
Bruderschaft genannt, und die weibliche Jugend (die sogenannten Mägde) in einer 
Körperschaft, Schwesternschaft genannt, zu vereinigen. Hat in einer Gemeinde eine dieser 
Körperschaften mehr als 40 Mitglieder, so kann sie in zwei oder mehrere Abteilungen 
geteilt werden. 

§ 2  Zweck 
Bruderschaft und Schwesternschaft sind auf religiös-sittlichem Grunde, Vereini-

gungen zur Betätigung lebendigen Christentums und kirchlichen Sinnes, warmer 
Vaterlandsliebe und sittlichen Gemeinsinnes, wahrer Herzensbildung und edler Gesellig-
keit. 

§ 3  Eintritt und Austritt 
Alle ev. Knechte (Burschen) und Mägde (Mädchen) A. B., die sich in einer 

Landgemeinde dauernd aufhalten und das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind 
verpflichtet, der im Ort bestehenden Bruderschaft, bzw. Schwesternschaft beizutreten. Die 
Aufnahme der Neukonfirmierten erfolgt acht Tage nach stattgefundener Konfirmation, in 
der Regel am zweiten Ostertag. Vorher werden diese Satzungen in Gegenwart aller 
Mitglieder vorgelesen und erläutert. Sonsther zugewanderte und im Ort sich 
niedergelassene Knechte und Mägde haben sich innerhalb vier Wochen zur Aufnahme in 
die Bruderschaft /Schwesternschaft zu melden, widrigenfalls sie zu keiner Veranstaltung 
der Bruder- und Schwesternschaft Zutritt haben. 

Der Austritt kann erfolgen durch Abgang aus der Gemeinde, durch Heirat oder 
durch Großjährigkeit. Die in den Militärdienst eingetretenen Brüder sind, wenn sie als 
Beurlaubte in der Gemeinde weilen gehalten, die Ordnungen ihrer Bruderschaft genau zu 
beachten. Großjährige Knechte und Mägde können mit besonderer Erlaubnis ihrem 
Wunsche gemäß auch über ihr 24. Lebensjahr hinaus dem Verbande angehören. 
Austretende Mitglieder haben sich beim Pfarrer persönlich abzumelden.  

§ 4  Tracht 
Alle Brüder und Schwestern erscheinen, insbesondere bei feierlichen Anlässen, 

namentlich bei dem Kirchgang, in der altüblichen Volkstracht. 
§ 5  Rechte und Pflichten 

Die Brüder und Schwestern haben ebenso das Recht, wie die Pflicht, auf ihnen zugewiesenen 
Kirchensitzen am öffentlichen Gottesdienste, wie an der für die besonders eingerichteten 
Christenlehre sich pünktlich und regelmäßig zu beteiligen, dann die Veranstaltungen zum 
Zweck  ihrer Fortbildung fleißig zu besuchen, ferner von allen weiteren zur Förderung der 
Bildung und edler Geselligkeit für sie getroffenen Einrichtungen (gemeinsames Lesen, 
Singen, Spielen, Wandern, Turnen und dergleichen) guten Gebrauch zu machen, endlich in 
allen Zusammenkünften (Zugängen) zu erscheinen. 

Brüder und Schwestern sollen durch gottesfürchtigen, keuschen und sittsamen 
Lebenswandel ihre Gemeinde, ihre Familie und sich selbst Ehre machen, den 
Anordnungen der kirchlichen, wie der Gemeindebeamten sich jederzeit willig und gerne 
fügen und die Weisungen der Vorgesetzten streng durchführen. Verboten ist deshalb der 
Besuch von Wirtshäusern und Schenken, sofern er nicht auf Durchreisen erfolgt, fernen 
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der Besuch aller vom Pfarrer nicht genehmigten Tanz- und sonstigen Unterhaltungen, 
endlich von Spinnstuben, welche bei dem Pfarrer nicht angemeldet sind und in Häusern 
stattfinden, wo eine entsprechende Aufsicht Erwachsener fehlt. 

§ 6  Beitrag 
Jedes Mitglied entrichte bei seiner Aufnahme in die Kasse der Bruderschaft bzw. 

Schwesternschaft eine einmalige Gebühr und außerdem jährlich einen Beitrag, der für 
jede Gemeinde vom Presbyterium festgesetzt wird. 

§ 7  Strafen 
Die gegen Versäumnisse und Übertretungen anzuwendenden Zuchtmittel sind: 

Ermahnung, Verweis, Geldbußen und zeitweilige oder gänzliche Ausschließung.  
Die Geldbußen sind von den Bestraften binnen acht Tagen an die Kasse 

einzuzahlen, widrigenfalls die Einhebung durch das Gemeindeamt betrieben wird.  
Zeitliche oder gänzliche Ausschließung eines Mitgliedes aus dem Verbande der 

Bruderschaft oder der Schwesternschaft kann nur aufgrund eines erwiesenen sittlichen 
Vergehens durch das Presbyterium erfolgen. 

§ 8  Aufsicht – Leitung 
Die Aufsicht in seiner Gemeinde (über Bruderschaft und Schwesternschaft) führt 

der Pfarrer. Die unmittelbare Leitung liegt den Altknechten und Altmägden ob. 
Der Pfarrer ist jederzeit durch die Altknechte und Altmägde in Kenntnis von allen 

bemerkenswerten Vorgängen im Kreise der Jugend zu halten. Er leitet in der Regel die 
ordentlichen und außerordentlichen Zusammenkünfte (Zugänge) und genehmigt Zeit und 
Ort derselben, sowie auch der gemeinsamen Unterhaltungen, Tänze und Ausflüge. 

§ 9  Knecht- und Mägdeväter 
Den Pfarrer unterstützen in Beaufsichtigung und Führung der erwachsenen Jugend 

Prediger, Lehrer, Knecht- und Mägdeväter und Mütter. Diese werden aus der Mitte der 
ehrbaren Männer und Frauen der Gemeinde durch das Presbyterium bestellt.  Die nehmen 
regelmäßig Anteil an den Zusammenkünften und den Unterhaltungen der Brüder und 
Schwestern, üben diesen Einfluss auf Anstand und Sitten derselben durch Ermahnung und 
Belehrung. 

Durch Beobachtung ihres Verhaltens auf Gasse und Feld, durch Besuche in den 
Spinnstuben und beim Tanz bewahren sie die Jugend vor Ausschreitungen. 

Bei etwaiger Abwesenheit oder Verhinderung des Pfarrers leiten sie die 
Zusammenkünfte (Zugänge) der Bruder- und Schwesternschaft.  

§ 10  Altknechte und Altmägde 
Aus ihrer Mitte wählen sich die Bruder- und Schwesternschaft Altknecht und 

Altmagd. Diese sollen durch musterhaftes Beispiel in Wort und Tat guten Geist, Zucht, 
Ordnung und das gute Einvernehmen in ihrer Vereinigung ernstlich zu erhalten bestrebt 
sein und ihr Amt unparteiisch, ohne Menschengunst und Menschenfurcht, verwalten. 

Die Altknechte bzw. Altmägde haben für alle Arten der Zusammenkünfte, der 
Tanz- und sonstigen gemeinsamen Unterhaltungen die Genehmigung des Pfarrers 
rechtzeitig nachzusuchen und erst nach erhaltener Genehmigung die weiteren 
Vorkehrungen zu treffen. Selbstverständlich sind alle öffentlichen Unterhaltungen auch 
bei dem Gemeindevorstand im Sinne der bestehenden Staatsvorschriften anzumelden.  

§ 11  Zusammenkünfte 
Die ordentliche Monatsversammlung (Zugang) der Bruder- und Schwesternschaft 

findet in jedem Orte am herkömmlichen Tag nach dem Gottesdienst statt. 
Außerordentliche Zusammenkünfte werden nach Bedürfnis einberufen. Bei allen 
gemeinsamen Veranstaltungen und Einrichtungen darf kein Mitglied ohne vorherige bei 
dem Pfarrer vorzubringende Entschuldigung fehlen. 
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§ 12  Geldmittel 
Die Geldmittel der Bruder- und Schwesternschaft die aus den Aufnahmegebühren, 

aus den regelmäßigen Beiträgen und etwaigen Geldbußen der Mitglieder, ferner aus 
Beiträgen der Kirchenkasse und aus Geschenken Einzelner einfließen, werden zur 
Förderung kirchlicher und vaterländischer Zwecke, ferner für Anschaffungen guter 
Bücher und geistbildender Spiele, endlich zur Unterstützung gemeinsamer Unter-
haltungen, Ausflüge und Fahrten verwendet. 

Die Verwaltung der Geldmittel steht dem Altknecht (Altmagd) zu, die zur 
jährlichen Rechnungslegung verpflichtet sind. Die genehmigten Rechnungen sind nach 
ihrer Überprüfung durch das Presbyterium dem Archiv zu hinterlegen. 

 
NACHBARSCHAFTSORDNUNG  FÜR  DIE  LANDGEMEINDEN  DER  

EVANGELISCHEN  KIRCHEN  IN  SIEBENBÜRGEN 

§ 1 
Alle männlichen und weiblichen Mitglieder der Kirchengemeinde, ob verheiratet 

oder nicht, treten in die Nachbarschaft ein, die nach altem Herkommen (nach § 44,1 der 
Kirchenverfassung) unter die Oberaufsicht der kirchlichen Behörden gestellt ist. 

§ 2 
Die Zahl der Begrenzung der Nachbarschaft stellt die Gemeindevertretung fest. 

§ 3 
Jedes Gemeindemitglied ist Mitglied jener Nachbarschaft, in deren Bereich es 

wohnt. 
§ 4 

Die Nachbarschaft dient dem Zwecke, gegenseitige Selbsthilfe der Nachbarn zu 
fördern, nachbarlich-brüderliche Gesinnung zu pflegen, ehrbare evangelische 
Lebensführung und gute sächsische Sitten unter Gemeindemitgliedern aufrecht zu 
erhalten, den Stolz und die Freude an dem ererbten väterlichen Besitze, wie an der 
Zugehörigkeit zur Volks- und Kirchengemeinschaft und an der Heimat zu wecken und zu 
beleben, überhaupt alle auf die Volkswohlfahrt und Heimatpflege gerichtete Bestrebungen 
der Behörden, Vereine und Genossenschaften des Heimatortes fördern zu helfen. 

§ 5 
Im Einzelnen gliedert sich der Wirkungskreis der Nachbarschaft nach folgenden 

Gesichtspunkten: 
a.  Sie unterstützt das Presbyterium in der und über die ganze Pfarrgemeinde. 

Insbesondere hat sie ihre Mitglieder zur regelmäßigen Teilnahme an öffentlichen 
Gottesdiensten anzueifern, in ihrem Bereiche die Heiligung des Sonntags zu wahren und 
bei kirchlichen Festen und Feierlichkeiten das Presbyterium in der Aufrechterhaltung der 
Ordnung zu unterstützen. 

b.  Sie steht dem Presbyterium helfend zur Seite in der Aufrechterhaltung der  
Kirchenzucht und der Sittlichkeit in der Gemeinde. 

c.  Sie fördert die ihr vom Presbyterium übertragenen Aufgaben ev.-christlicher  
Bruderliebe im Rahmen der von der Kirchengemeinde geordneten Fürsorgearbeit. 

d.  Sie leistet in hergebrachter Weise bei der christlichen Beerdigung verstorbener  
Angehöriger der Nachbarschaft nachbarliche Hilfe. 

e.  Sie hebt auf Ersuchen des Presbyteriums die kirchlichen Sammelgelder und  
Umlagen unter ihren Mitgliedern ein. 

f.  Sie bestreitet in herkömmlicher Weise die für die Kirche und Schule  
notwendigen Fuhren und Handarbeiten. 

g.  Sie leistet ihren Mitgliedern in allen Notfällen brüderliche Hilfe und steht  
ihnen besonders auch in Rat und Tat bei, wenn es sich darum handelt, den ererbten 
väterlichen Besitz an Grund und Boden ungeschmälert zu bewahren. 
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h.  Sie sorgt in ihrem Bereich dafür, dass, wo sich Gelegenheit zu geselligen  
Unterhaltungen ergibt, diese in den Grenzen anständiger Mäßigkeit geübt und 
insbesondere der öffentliche, wie der geheime Alkoholmissbrauch gemieden werde. 

i.  Sie hat die Pflicht, in ihrem Bereich sinnvolle sächsische Bräuche in Freude  
und Leid, bei häuslichen und öffentlichen Feiern, die herkömmlichen Reden und 
Gegenreden dabei, ebenso wie sächsische Tracht und Bauweise in Haus und Hof in 
Ehren und dauernder Übung zu erhalten. 

§ 6 
Jede Nachbarschaft wählt sich auf Dauer von zwei Jahren den älteren 

Nachbarvater, den jüngeren Nachbarvater und vier Beisitzer, in deren Händen die 
Leitung liegt. Die Wahl bedarf der Bestätigung des Presbyteriums.  

Diesen Ämtern darf sich ohne zureichende Entschuldigungsgründe niemand 
entziehen. Ausgenommen sind jene, die ein Amt der politischen Gemeinde bekleiden, für 
die Dauer dieses Amtes. 

§ 7 
Der ältere Nachbarvater ist der Leiter der Nachbarschaft. Er trägt die Verant-

wortung dafür, dass sie den ihr vorgezeichneten Aufgaben entspreche. Im Besonderen 
hat er die Pflicht: 

a.  Die Mitglieder der Nachbarschaft der Reihe nach zu den ihnen aufgetragenen  
Kirchenarbeiten und den herkömmlichen Hilfeleistungen bei bauenden Nachbarn 
aufrufen zu lassen und diese Arbeiten zu leisten. 

b.  Dafür zu sorgen, dass schwerkranke Nachbarn auf ihr Ersuchen die  
Hauptfeldarbeiten durch Mitglieder der Nachbarschaft der Reihe nach und gegen 
Anrechnung bei den gemeinschaftlichen Nachbarschaftsarbeiten ausgeführt werden. 

c.  Mitteilungen und Anordnungen des Presbyteriums und des Pfarramts in  
entsprechender Weise bekannt zu geben und für die Durchführung der Anordnung zu 
sorgen. 

d.  Von schwerer Erkrankung, insbesondere bei mangelnder Pflege, oder  
drückender Not in seiner Nachbarschaft, dem Pfarrer ungesäumt Mitteilung zu machen. 

e.  Darüber zu wachen, dass der Feiertag in der Nachbarschaft geheiligt wird und  
die kirchliche Sitte bewahrt und schöne alte Bräuche erhalten bleiben. 

f.  Ein Hüter des Friedens unter den Nachbarn und in den Häusern zu sein, und,  
wenn Streitigkeiten entstehen, nach dem Ausgleich zu trachten. 

g.  Die Wahrung des guten Anstandes bei allen Gelegenheiten im Auge zu halten,  
mit dafür Sorge zu helfen, dass die Jugend auf der Gasse, oder wenn sie in den Häusern 
versammelt ist (Rockenstube) usw. sich ehrbar benehme. 

h.  Seine Nachbarschaft zum Fortschritt in allen edlen und nützlichen  
Bestrebungen anzuleiten, besonders sie auch auf die schwere sittliche und wirtschaftliche 
Gefahr des Missbrauchs berauschender Getränke aufmerksam zu machen und den Geist 
ernster, der Erfüllung gewichtiger Lebensaufgaben zugewandter Nüchternheit zu 
wecken; dahin zu wirken, dass es als Ehrenpflicht eines sächsischen Nachbarn angesehen 
werde, den von den Vätern ererbten Grund und Boden seinem Volke zu erhalten. 

i.  Die Nachbarn im Fürsorgeausschuss der Gemeinde zu vertreten. 
§ 8 

Der jüngere Nachbarsvater steht dem älteren Nachbarsvater in seiner 
Wirksamkeit helfend zur Seite und vertritt ihn im Verhinderungsfalle. Im Besonderen hat 
er die Nachbarschaftskasse zu verwalten. 

Die Beisitzer stehen den Nachbarvätern in allen Stücken mit Rat und Tat bei.  
Die Nachbarväter bereiten mit den Beisitzern alle wichtigen Angelegenheiten 

vor, bevor sie in der Nachbarschaftsversammlung zur Verhandlung gebracht werden. 
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§ 9 
Alljährlich hält die Nachbarschaft an dem in der Gemeinde herkömmlichen Tag 

ihren Richttag ab, wo der ältere Nachbarvater Rechnung legt und über das 
Bemerkenswerte aus dem Leben der Nachbarschaft im abgelaufenen Jahr Bericht 
erstattet. Der ältere Nachbarvater kann sonst nach eigenem Ermessen oder auf Wunsch 
der Nachbarn die Nachbarschaft zur Beratung über Fragen aus dem Arbeitsgebiet der 
Nachbarschaft zusammenrufen. Der Pfarrer hat das Recht, den Nachbarschafts-
versammlungen in seiner Gemeinde mit beratender Stimme beizuwohnen. 

 ۩   ۩   ۩   ۩   ۩ 

 

 
__________________ 
Herausgegeben von 
Johann Twardzik, ev. Pfarrer zu Budweis (Südböhmen) 
Im Selbstverlag 



Deutsch-Budaker Heimatbuch 
- Glaube und Leben - 

130 

 

 
 
 
 



Deutsch-Budaker Heimatbuch 
- Glaube und Leben - 

131 

 



Deutsch-Budaker Heimatbuch 
- Glaube und Leben - 

132 

 



Deutsch-Budaker Heimatbuch 
- Glaube und Leben - 

133 

 



Deutsch-Budaker Heimatbuch 
- Glaube und Leben - 

134 

 



Deutsch-Budaker Heimatbuch 
- Glaube und Leben - 

135 

 



Deutsch-Budaker Heimatbuch 
- Glaube und Leben - 

136 

 
 

 
 

Deutsch-Budaker Jugendliche beim Kirchgang  

in den Jahren nach der Flucht. 

 


